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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §200 Abs1;

BAO §243;

BAO §93 Abs2;

BAO §93 Abs3 lita;

VwRallg;

1. BAO § 200 heute

2. BAO § 200 gültig ab 20.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 108/2022

3. BAO § 200 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

4. BAO § 200 gültig von 01.01.1986 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 557/1985

1. BAO § 243 heute

2. BAO § 243 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 243 gültig von 01.01.2003 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 97/2002

4. BAO § 243 gültig von 01.01.1962 bis 31.12.2002

1. BAO § 93 heute

2. BAO § 93 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 93 heute

2. BAO § 93 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Gemäß § 200 Abs. 1 BAO können die Abgabenbehörden die Abgabe vorläu;g festsetzen. Ein vorläu;ger Bescheid ist

als solcher zu bezeichnen. Die Bezeichnung als vorläu;g ist Spruchbestandteil (vgl. das hg. Erkenntnis vom 17. Februar

2000, 99/16/0090), die Rechtskraftwirkung des Bescheides erstreckt sich somit auch auf den Abspruch über die

Vorläu;gkeit. Der Abspruch über die Vorläu;gkeit ist mit Berufung anfechtbar. In der Bescheidbegründung ist zwar

anzugeben, welche Ungewissheit für die Vorläu;gkeit ausschlaggebend gewesen ist (vgl. Ritz, BAO4, § 200 Tz 9); fehlt

eine solche Bescheidbegründung, tut dies der Vorläu;gkeit aber keinen Abbruch.Gemäß Paragraph 200, Absatz eins,

BAO können die Abgabenbehörden die Abgabe vorläu;g festsetzen. Ein vorläu;ger Bescheid ist als solcher zu

bezeichnen. Die Bezeichnung als vorläu;g ist Spruchbestandteil vergleiche das hg. Erkenntnis vom 17. Februar 2000,

99/16/0090), die Rechtskraftwirkung des Bescheides erstreckt sich somit auch auf den Abspruch über die Vorläu;gkeit.

Der Abspruch über die Vorläu;gkeit ist mit Berufung anfechtbar. In der Bescheidbegründung ist zwar anzugeben,

welche Ungewissheit für die Vorläu;gkeit ausschlaggebend gewesen ist vergleiche Ritz, BAO4, Paragraph 200, Tz 9);

fehlt eine solche Bescheidbegründung, tut dies der Vorläufigkeit aber keinen Abbruch.
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